


Ersetzung von Recht durch Verhaltensregelnt — Plädoyer wider
diese Entwicklung und Folgerungen für die Juristenausbildung

Ulrich Wastl

„The first thing we do, let‘s kill all the lawyers“ ..?

1. Einführung

Das Phänomen lässt sich ai±and eines strafrechtlichen Beispiels anschaulich ver
deutlichen. Es ist dies die Rechtsprechung des BGH zur strafrechtlichen Verant
wortlichiceit von Bankmitarbeitern infolge einer das Kreditinstitut schädigenden
Kreditvergabe.2 Der BGH hat in diesem Zusammenhang nicht nur entschieden,
dass ein Bankmitarbeiter, der gegen die aus § 18 KWG resultierenden und durch
entsprechende Anordnungen und Hinweise der BaFin3 konkretisierten Pflichten
verstößt, den Straftatbestand der Untreue erftillt. Vielmehr geht er in einer derar
tigen Konstellation sogar davon aus, dass aus einem bloßen Verstoß gegen die
entsprechenden Prüfjflichten das vorsätzliche Handeln des jeweiligen Bankmit
arbeiters hergeleitet werden kann.4 Dieses Beispiel zeigt besonders deutlich, wie
weit die Ersetzung von Recht durch Verhaltensregeln gehen kann. Dieses Phäno
men umfasst selbst die Begründung strafrechtlicher Verantwortlichkeit durch eine
bloße Verhaltensrichtlinie.

Vor diesem Hintergrund soll nachfolgend anhand des Bank- und Kapitalmarkt-
rechts zunächst der Frage nachgegangen werden, ob dieses Ausweichen aufbloße
Verhaltensregeln und die darauf basierende Begründung straf- und hafiungsrecht
licher Konsequenzen als eine sich zunehmend verselbstständigende und ausufemde
Entwicklung zu qualifizieren ist (hierzu II.). Aufbauend auf diesen exemplarischen

* Dieser Text stellt das überarbeitete, teilweise erweiterte und mit einigen Fußnoten versehene
Manuskript zu dem gehaltenen (Kurz-)Vortrag dar; der Vortragsstil wurde beibehalten.

1 Dick, the butcher, in: Williain Shakespeare, Henry VI (Part II, Act IV, Scene II).
2 Trotz aller Versuche der Relativierung nach wie vor grundlegend hierzu BGH, Urteil vom

15 11 2001 — Az 1 StR 185/01, BGHSt 47, 148, mit dem die Entscheidung des BGH vom
06.04.2000 — Az: 1 StR 280/99, BGHSt 46, 30, verschärfend präzisiert wurde; vgl. aber auch
zur geradezu sklavischen Umsetzung dieser Rechtsprechung des BGH durch die Instanzge
richte OLG Karlsruhe, Beschluss vom 03 07 2003 — Az 3 Ws 72/03, wistra 2005, 72

3 Zum damaligen Zeitpunkt wurden die gemaß § 18 KWG lediglich generalklauselartig be
schriebenen Verpflichtungen durch Rundschreiben des Bundesaufsichtsamts für das Kredit-
wesen (BAKred) konkretisiert

4 So exphzitBGHSt47, 148, insb 156f
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Ersetzung von Recht durch Verhaltensregeln

Befunden ist dann auf einige mit dieser Entwicklung verbundene rechtspolitische
und rechtliche Problemstellungen einzugehen (hierzu III) In Form einer ersten
Conclusio werden schließlich aus diesen rechtstatsachlichen und rechtlichen Be
funden einige seitens der juristischen Lehre und Forschung zu ziehende Folgerun
gen thesenartig beschneben (hierzu IV)

Ohne das Ergebnis all dieser Uberlegungen bereits an dieser Stelle vorwegzu
nehmen, ist jedenfalls festzuhalten, dass die eingangs wenig schmeichelhaft be
handelten Rechtsanwalte in diesem Kontext eine nicht zu unterschatzende und aus
Sicht der juristischen Forschung und Lehre lcritisch zu hinterfragende sowie kon
kurrierende Rolle spielen

II Exemplarische Befunde im Bereich des Bank- und Kapitalmarktrechts

Die SchaffUng strafrechtlicher Verantwortlichkeiten im Anwendungsbereich des
§ 18 KWG und unter Zugrundelegung diese Norm erst konkretisierender Verlaut

4 barungen der BaFin ist beileibe kein exotischer Einzelfall der Ersetzung des Rechts
durch Verhaltensregeln Vielmehr ist insoweit zunehmend eine Tendenz der Juris
prudenzfestzustellen, bloße Verhaltensregeln mitfaktisch rechtsersetzendem Cha
rakter nicht nur anzuerkennen, sondern derartiges „Quasi-Recht“ außerhalb der
grundsatzhch hierfür vorgesehenen Rechtsetzungsverfahren zu schaffen Dies lasst
sich exemplarisch anhand der folgenden, namentlich aus dem Bereich des Bank
und Kapitalmarktrechts stammenden Entwicklungen beschreiben

• Gemaß § 91 Abs 2 AktG hat der Vorstand flir ein umfassendes Risikomanage
ment m der Form geeigneter Maßnahmen zur Fruherkennung sowie der Er-
richtung eines geeigneten Uberwachungssystems Sorge zu tragen Dieser ge
setzgebensche Obersatz bedarf nun aber der Konlcretisierung Diese Aufgabe
ubernehmen nicht nur Heerscharen von Rechtsanwalten und Wirtschaftspru
fern,5 sondern im Bereich des Banjc- und Kapitalmarktrechts genenert insoweit
wiederum die BaFin umfangreiche Verhaltensrichthnien, die sie selbst als
„Zentrales Regelwerk der qualitativen Banlcenaufsicht“6 bezeichnet Betrachtet
man die in diesem Kontext seitens der BaFin geschaffenen so genannten „Min
destanforderungen an das Risikomanagement“ (= MaRisk) unter Zugrundele
gung der eingangs geschilderten strafrechtlichen Denkweise des BGH im Hin
blick auf eine Verletzung aus § 18 KWG resultierender Pflichten, so wird

5 Siehe hierzu exemplanseh nur die Nachweise aus dem Schnfttum bei Hefermehl/Spindler in
MuKo/AlctG (2004), § 91 AktG

6 So wortlich die BaFm in ihrer Homepage, vgl hierzu insbesondere auch die Rundschreiben
der Bahn 15/2009 sowie 11/2010 nebst Anschreiben zur Veroffenthchung der Neufassung
der MaRisk vom 15 12 2010, jeweils abrufbar unter www bafin de
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schnell klar, welche enonne Relevanz dieses Regelwerk in strafrechtlicher, aber
damit auch haftungsrechtlicher Hinsicht erlangen kann.7
Ein weiterer Komplex, der seinen Ursprung ebenfalls im Bereich des Kapital
marktrechts hatte, tritt hinzu: (Corporate) Compliance! Genauer betrachtet,
handelt es sich dabei um ein Institut, das eine bare Selbstverständlichkeit be
schreibt, nämlich die Tatsache, dass ein Unternehmen auf die Einhaltung der
Gesetze und interner Verhaltensrichtlinien achten muss.8 Auch hinsichtlich
dieser Obliegenheit wurden schnell gesellschaftsrechtliche Generaiklauseln
gefunden, über die diese Verhaltensanforderung zu einer gesetzlichen Pflicht
mutierte.9 Auch insoweit stellt sich unverzüglich die Frage, welche Pflichten
in diesem Zusammenhang in concreto aus Sicht des Unternehmens sowie seiner
Leitungsebene bestehen, und welche straf- und haftungsrechtlichen Konse
quenzen aus einem Verstoß gegen derartige, gesetzlich nicht detailliert nor
mierten Pflichten resultieren können. Verschärft wird diese Problematik da
durch, dass sich zudem zwischenzeitlich der 5. Strafsenat des BGH in einem
obiter dictum dahingehend geäußert hat, dass beispielsweise auch ein Compli
ance Officer nicht nur gegenüber seinem Unternehmen oder Arbeitgeber, son
dern sogar im Verhältnis zu Dritten für die Gewährleistung einer optimalen
Compliance-Struktur verantwortlich sein soll.10 Im kapitalmarktrechtlichen
Bereich liegt darüber hinaus eine entsprechende Verhaltensregeln im Compli
ance-Bereich konlcretisierende „Dienstanweisung“ der BaFin vor. Es handelt
sich hierbei um die so genannten „Mindestanforderungen an die Compliance
Funktion und die weiteren Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflich
ten nach § 31 ff. WpHG fUr Wertpapierdienstleistungsunternehmen“ (Ma
Comp).‘1
Ebenfalls in diesem Kontext zu erwähnen ist das Phänomen unternehmensin
terner Frivatermittlungen, das einer breiteren Öffentlichkeit erstmals aufgrund
der Siemens-Korruptionsaffäre bekannt wurde und zwischenzeitlich in der
deutschen Rechtswirklichkeit weit darüber hinaus Bedeutung erlangt hat.12
Diese Entwicklung hin zu einer Pflicht des Unternehmens oder seiner Leitung
betreffend die Durchführung umfassender unternehmensinterner Privatermitt
lungen ist letztlich auf die weitestgehend kritiklose Adaption diesbezüglicher,
namentlich auf kapitalmarktrechtlichen Überlegungen basierender US-amen-

7 Hierzu bereits kritisch Wastl, in: Rostocker Schriften zum Bankrecht (2008), 9, insb. 20.
8 In diesem Sinne beispielsweise Ziff. 4.1.3 des Corporate Governance Kodex.
9 Vgl. hierzu einführend und unter dem Blickwinkel einer Compliance-Maßnahme in Form

einer unternehmensintemen Privatermittlung betrachtet nur Wastl, NWB 2010, 2221,
2222 f. sowie 2224 ff.

10 BGH, Urteil vom 17.07.2009 — Az: 5 StR 394/08, wistra 2009, 433.
11 Abrufbarunter~mn~.bafin.de.
12 Vgl. den Beitrag von Wastl in diesem Band (Teil II).
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kanischer Rechtstraditionen sowie die damit verbundene Etablierung einer
Compliance-Pflicht durch die Hintertür zurückzuführen.‘3 Auch hier stellt sich
unverzüglich die Frage der straf- und haftungsrechtlichen Verantwortlichkeit
des Unternehmens und/oder seiner Leitung.‘4
Ein letztes Beispiel, gleichsam ein Aper9u: der Corporate Governance Kodex.
Er besteht aus Verhaltensregeln, die von einer seitens des Bundesministeriums
der Justiz eingesetzten Kommission aus Unternehmensleitern, Professoren,
Wirtschaftsprüfern und Gewerkschaftsvertretern geschaffen werden und über
§ 161 AktG, jedenfalls faktisch,‘5 gleichsam Gesetzeskraft erlangen. Hinzu tre
ten die haftungsrechtlichen,‘6 aber insbesondere auch die bislang nur vereinzelt
gesehenen strafrechtlichen‘7 Konsequenzen, die auch diese bloßen Verhaltens-
richtlinien nach sich ziehen können.

III. Rechtspolitische und rechtliche Fragestellungen

Die anhand einiger besonders bedeutsamer Beispiele exemplarisch beschriebene
und rasant voranschreitende Entwicklung, Recht durch bloße, außerhalb entspre
chender formalisierter Rechtsetzungsverfahren geschaffene Verhaltensregeln zu
ersetzen, führt zu einer Vielzahl rechtlicher und rechtspolitischer Fragestellungen.
Aufgrund des vorgegebenen Rahmens können all diese Fragen hier sicherlich nicht
abschließend behandelt, oder gar beantwortet werden. Demzufolge muss an dieser
Stelle die Darstellung der folgenden beispielhaften Überlegungen genügen:

In Anbetracht der geschilderten Verlagerung eigentlich zu formalisierender
Rechtsetzung aufaußerparlamentarische Gremien oder Fachleute und teilweise
sogar private Institutionen kann mit Fug und Recht von einem Outsourcing oder
gar einer Privatisierung der Rechtsetzung gesprochen werden. An diese Fest
stellung schließt sich geradezu zwingend die Frage an, wo die rechtlichen
Grenzen für ein derartiges Outsourcing der Gesetzgebung verlaufen. In rechts-
politischer Hinsicht wäre diesbezüglich endlich zu klären, welches Maß an
Enthaltsamkeit und Delegation des Gesetzgebers in diesem Zusammenhang
wünschenswert oder gerade noch tolerabel sein kann; dies gilt umso mehr in
Anbetracht der Tatsache, dass, teils zumindest faktisch, sogar die strafrechtliche
Relevanz des Handelns einzelner Personen nur noch von derartigem „Quasi

13 Ausführlich hierzu bereits Wastl (Fn. 12), Wastl, ZRP 2011, 57, Wastl/Litzka/Pusch, NStZ
2009, 68 sowie Wasti (Fn. 7), 9, 30ff.

14 Einführend hierzu Wasti, NWB 2010, 2221.
15 Vgl. diesbezüglich instruktiv Lutter, in: KK-AktG (2006), insb. § 161, Rn. 11 und Rn. 76.
16 Ausführlich hierzu Lutter (Fn. 15), § 161, Rn. 79ff. m.w.N.
17 Frühzeitig bereits kritisch hierzu Wasti, in: Hucke (2003), 92, 102 f. sowie, dies vertiefend,

Schiitt, DB 2007, 326.

415



Ulrich Wasil

Recht“ abhängt, das der Konkretisierung söitens des Gesetzgebers geschaffener
Generalklauseln dient. Ein besonders erschreckendes Beispiel stellen in diesem
Zusammenhang die aktuellen Diskussionen in der juristischen Praxis über die
Pflicht betreffend Compliance-Maßnahmen und die damit korrespondierenden
unternehmensinternen Privatermittlungen dar, denn diese werden letztendlich
nahezu ausschließlich durch die rechtlichen Berater, vulgo, die Rechtsanwälte,
Wirtschaftsprüfer und deren Verbände geführt.‘8
Eine weitere gefährliche Entwicklung in diesem Kontext tritt hinzu. Jedenfalls
in der bank- und kapitalmarktrechtlichen Praxis, aber insbesondere auch in der
entsprechenden Forschung und Lehre, wurde trotz diesbezüglicher (Warn-)
Hinweise‘9 bislang noch nicht hinreichend wahrgenommen, dass ein Paradig
menwechsel hin zu einer wachsenden Bedeutung des Strafrechts stattgefunden
hat.2° Dies führt dazu, dass in aktuellen Rechtsetzungsverfahren, aber insbe
sondere auch bei der Ersetzung von Recht durch Verhaltensregeln, die straf
rechtlichen Konsequenzen des jeweiligen Vorhabens nach wie vor nicht, je
denfalls aber bei weitem nicht hinreichend berücksichtigt werden. Des Weite
ren zeigt diese Entwicklung, dass auch2‘ in diesem Zusammenhang durch die
allzu kritiklose Adaption angloamerikanischer Rechtsvorstellungen noch nicht
einmal die Diskussion darüber stattgefunden hat, ob und inwieweit diese Hin
wendung zum verfehlten Glauben an die vermeintliche Präventivwirkung straf
rechtlicher Sanktionen überhaupt mit dem deutschen bzw. kontinentaleuropäi
schen, traditionell auf präventiver Kontrolle basierenden Rechtssystem kom
patibel ist.
Generell offenbart diese Entwicklung ein aus Sicht der deutschen bzw. konti
nentaleuropäischen Rechtstradition bestehendes Dilemma. Denn es wird in
diesem Zusammenhang aufgrund eines seit ca. einem Jahrzehnt vermuteten und
angeblich bestehenden Globalisierungsdncks durch die Hintertür eine über
Jahrhunderte hinweg gewachsene Rechtstradition ausgehöhlt, ja wohl sogar
geopfert; und, als wäre dies noch nicht genug, geschah und geschieht all dies
auch noch, ohne dass in Forschung und Lehre darüber auch nur die dringend
gebotenen kritischen Diskussionen geflihrt worden wären.
Durch das Aufeinanderprallen dieser unterschiedlichen juristischen Denkwel
ten, das namentlich auch in dem fortschreitenden Outsourcing bzw. zunehmend
sogar der Privatisierung formalisierter Rechtsetzung durch die Schaffung bio-

18 Siehe exemplarisch nur das Autorenverzeichnis zu Hauschka (Hg 2010) sowie Institut der
Wtrtschaftsprufer in Deutschland Prufungsstandard 980, Grundsatze ordnungsmaßiger Pru
füng von Compliance-Management-Systemen.

19 Wastl(Fn 17), 92, 97f sowie 106
20 Wastl (Fu 7), 9, msb 14ff sowie Wastl, ZfgKw 2008, 604
21 Vgl hierzu auch unter dem Blickwinkel unternehmensmtemer Privatenrnttlungen bereits

den Beitrag von Wastl m diesem Band (Teil II) sowie Wastl ZRP 2011, 57
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ßer Verhaltensregeln kulminiert, werden aus Sicht betroffener Unternehmen
und Unternehmensleitungen sowohl erhebliche straf-, als auch haftungsrecht
liche Risiken geschaffen. Verschärft wird diese Problematik dadurch, dass sich
diese Risiken im Vergleich zum in sich geschlossenen angloamerikanischen
Rechtsverständnis teils im luftleeren bzw. rechtsfreien Raum verwirklichen
können.22

IV. Erste Folgerungen betreffend die zukünftige Juristenausbildung

Aus Sicht des Praktikers ist es angezeigt, zunächst lediglich einige erste Gedanken
betreffend die aus dieser Entwicklung hin zur Ersetzung von Recht durch Verhal
tensregeln mit Blickrichtung auf die neue Akzentuierung der Juristenausbildung
sowie generell von Forschung und Lehre zu ziehenden Konsequenzen zu skizzie
ren. Hierbei wird sich zeigen, dass, auch unter dem Blickwinkel der Ersetzung von
Recht durch Verhaltensregeln betrachtet, die bereits im Rahmen meines ersten
Vortrags zu SEC-Ermittlungen in Deutschland23 gefundenen Ergebnisse eine neu
erliche Bestätigung erfahren. Allerdings werden diese namentlich durch eine wei
tere Komponente angereichert, nämlich das dringende Erfordernis einer Rückbe
sinnung der juristisch-wissenschaftlichen Lehre und Forschung auf ihre Stärke: Die
im Idealfall von Interessen Dritter unabhängige Suche nach dem Wissen, wenn
nicht sogar der Wahrheit!

Diesem, unter anderem auch als Weckruf aus der kritischen Rechtspraxis an die
idealtypisch von Partikularinteressen unabhängige juristisch-wissenschaftliche
Forschung und Lehre zu qualifizierenden Appell liegen aufgrund des vorgegebenen
beschränkten Rahmens die folgenden, lediglich exemplarisch zu thematisierenden
Überlegungen zugrunde:

Zunächst ist festzuhalten, dass auch dieses Phänomen der Ersetzung von Recht
durch Verhaltensregeln, soweit ersichtlich, bislang noch nicht zum Gegenstand
der eigentlich gebotenen eingehenden juristisch-wissenschaftlichen Diskussion
gemacht wurde. Es mag hierfür ein Bündel von Ursachen geben. Auffällig ist
jedoch, dass sich insbesondere, aber keineswegs ausschließlich, im hier zu be
urteilenden Bereich des Bank- und Kapitalmarktrechts in immer stärkerem Maß
die Rechtspraxis mit der Rechtsetzung beschäftigt. Namentlich geschieht dies

22 Exemplarisch hierzu Wastl (Fn. 7), 9, insb. 13ff. sowie Wastl, ZfgKw 2008, 604; vgl. in
diesem Zusammenhang jedoch auch den aus heutiger Sicht geradezu anachronistisch anmu
tendenundvehementgeftihrtenpublizistischen Schlagabtausch zwischen Volk, BB 1999, 66,
Volk, ZU‘ 1999, 787, zum einen und Schneider/Burgard, ZIP 1999, 381, zum anderen, sowie
kommentierend hierzu Wastl (Fn. 17), 92, 98.

23 Beitrag von Wastl in diesem Band (Teil II).
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dergestalt, dass interessierte Rechtsanwaltskanzleien und große Wirtschafts
prüfungsgesellschaften sich in immer stärkerem Umfang im Bereich der klas
sischen Rechtsetzung24, aber insbesondere auch in der Form der Ersetzung von
Recht durch Verhaltensregeln engagieren. Dieses Feld der Jurisprudenz wurde
zumindest in den letzten zehn Jahren seitens der juristischen Forschung und
Lehre zunehmend und in erschreckendem Umfang nahezu kampflos den
Rechtspraktilcem überlassen. Dies war und ist auch aus Sicht des kritischen
Rechtspraktikers zu bedauern. Denn, wer all die Rechtsanwälte und Wirt
schaftsprüfer näher kennt, weiß allzu gut, dass ihr Handeln nachgerade zwin
gend und berufsbedingt an spezifischen (Partikular-)Interessen ausgerichtet ist.
Wie nötig wäre hier der wissenschaftliche Kontrapunkt in Lehre und For
schung!
Als eine der entscheidenden Ursachen der vorstehend beschriebenen Entwick
lung zu qualifizieren ist es, dass die juristisch-wissenschaftliche Forschung und
Lehre häufig auf die bloße Rechtsanwendung fixiert ist. Demgegenüber wäre
es namentlich im Bereich des Bank- und Kapitalmarktrechts aus Sicht von For
schung und Lehre dringend erforderlich, bereits die Rechtsetzung sowie die
noch weit gefahrlichere Ersetzung von Recht durch in der Rechtspraxis ge
schaffene Verhaltensregeln kritisch zu hinterfragen und ausgehend von diesem
Ansatzpunkt zumindest mitzugestalten. Hierzu bedarf es verstärkter Anstren
gungen von Wissenschaft und Lehre, wenn nicht sogar eines generellen Um-
denkens.
In einem weiteren Bereich ist zudem eine grundlegende Neubesinnung unab
dingbar! Gerade das Bank- und Kapitalmarktrecht zeigt, wie problematisch die
klassische Dreiteilung zwischen Zivil-, offentlichem und Strafrecht ist Denn
namentlich in diesem rechtlichen Umfeld findet die Ersetzung von Recht durch
Verhaltensregeln immer haufiger nicht nur auf der Grundlage einseitiger In
teressen statt, sondern auch in rechtlicher Hinsicht ist die diesbezügliche
Rechtsgestaltung nicht, jedenfalls aber bei weitem nicht hinreichend, juristisch
interdisziplinär ausgestaltet. Es ist daher auch in diesem Zusammenhang ein
interdisziplinärer Austausch zwischen den drei klassischen Bereichen deut
scher Jurisprudenz unerlasslich, um aus Sicht der Praxis, somit insbesondere
der Rechtsanwender, unhaltbare Risiken und Rechtskonsequenzen zu vermei
den

24 So ist es zwischenzeitlich namentlich im kapitaimarktrechthchen Bereich durchaus ubhch,
dass große Rechtsanwaltskanzleien durch Bundesministerien mit der Erstellung von Geset
zesvorlagen beauftragt werden Demgegenuber stellen die im Rahmen des insbesondere auch
kapitalmarktrechtlich motivierten Gesetzgebungsverfahrens, das letztendlich zu dem im Jah
re 1998 in Kraft getretenen Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
(KonTraG) flihrte, erstatteten Gutachten von Wastl/Wagner/Lau (199611) sowie von Wastl/
Wagner (1997) lediglich einen ersten zuruckhaltenden Schntt in diese Richtung dar
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Vor diesem geschilderten Hintergrund ist es demzufolge auch dringend gebo
ten, dass ein intensiverer Austausch zwischen juristischer Forschung und Lehre
zum einen und der Rechtspraxis zum anderen stattfindet. Denn nur so kann auf
Dauer vermieden werden, dass Forschung und Lehre sich im oftmals zitierten
Elfenbeinturm abkapseln, während die Rechtspraxis, beispielsweise und ins
besondere mit der Ersetzung von Recht durch Verhaltensregeln, den Gestal
tungsspielraum, aber auch den bloßen Rechtsanwendungsfokus der juristischen
Forschung und Lehre fortlaufend einschränkt und damit zu guter Letzt ad ab
surdum flihrt. Ein mahnendes Beispiel für diese Entwicklung stellen namentlich
die Diskussionen der letzten Jahre im Hinblick auf Bedeutung und Tragweite
der so genannten „Corporate-Compliance“ dar.
Aus Sicht von Forschung und Lehre wäre vor diesem Hintergrund bereits die
Erkenntnis, dass zwischenzeitlich hinsichtlich vieler Themenkomplexe ein
weitestgehend einseitig verlaufender Konkurrenzkampfzwischen Rechtspraxis
und Wissenschaft stattfindet, ein erster Ansatzpunlct, sich den tatsächlichen
Herausforderungen zu stellen. Die Ersetzung von Recht durch Verhaltensregeln
ist hier sicherlich nur eines der Beispiele, aber, wie ich meine, ein geradezu
phänotypisches.

V Fazit

Was somit bleibt, ist die Erkenntnis, dass Forschung und Lehre sich bei weitem
stärker auf ihre Führungsrolle besinnen sollten, ja sogar müssen. Es mag überra
schen, dass dieses Plädoyer von einem Rechtspraktiker an die juristische Wissen
schaft gerichtet wird, aber es ist der Hilferuf desjenigen, der zunehmend erkennen
muss, dass die Rechtsanwendung durch vorgelagerte interessengesteuerte Ein
flussnahmen gerade — aber nicht nur — im Bereich des Bank- und Kapitalmarkt-
rechts zunebnend der Gefahr unterliegt, zu einer bloßen Farce zu verkommen.

In Anbetracht des zu Beginn aus Gründen der Sachlichkeit in Frageform for
mulierten Postulats des Massenmörders nach Shakespeare kann die Antwort nach
alledem nur lauten:

Lasst sie nur leben, die Anwälte; denn von ihnen zu lernen und sie kritisch zu hinter-
fragen, heißt für Forschung und Lehre nicht mehr, aber auch nicht weniger, als wieder
das Siegen zu lernen!25

25 Vgl. aber auch kritisch zu tiefgreifenden Veränderungen im Hinblick auf das anwalthche
Selbstverständnis und Berufsbild Westpfahl in: FS Krämer (2009), 149.
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